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Aktualisierung der Entsprechenserklärung nach § 161 AktG (Juli 2025) 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der Branicks Group AG haben zuletzt am 12. Dezember 2024 eine 

Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG zu den Empfehlungen des Deutschen Corporate 

Governance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022 abgegeben. 

Diese Erklärung und die darin enthaltenen Abweichungen werden durch folgende Abweichung ergänzt: 

Die Gesellschaft wird der Empfehlung in Ziffer F.2 des Kodexes bezüglich der öffentlichen 

Zugänglichmachung der verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen für das erste Halbjahr des 

Geschäftsjahres 2025 (Halbjahresfinanzbericht 2025) nicht entsprechen. Der Halbjahresfinanzbericht 

2025 wird voraussichtlich erst am 27. August 2025 öffentlich zugänglich sein. Grund hierfür ist der 

Termin der für den 20. August 2025 geplanten ordentlichen Hauptversammlung, in der der Prüfer für 

die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2025 gewählt werden soll.  

Im Übrigen bleibt die Entsprechenserklärung vom 12. Dezember 2024 mit den darin genannten 

Abweichungen unverändert. 

Frankfurt am Main, den 9. Juli 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat der Branicks Group AG 


